
Amtliche Bekanntmachung Nr. 114/2020 
des Zweckverbandes "Wasserwerk Wacken" 

 
 
Aufgrund des § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung 
mit der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 
12.08.2020 den Nachtragswirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt: 
 

1. Es betragen 
   

1.1 im Erfolgsplan 
   

       die Erträge 
  

3.902.500,00 EUR 

       die Aufwendungen 
  

3.735.100,00 EUR 

       der Jahresgewinn 
  

167.400,00 EUR 

1.2. Im Vermögensplan 
   

       die Einzahlungen 
 

                  2.909.000,00 EUR 

       die Auszahlungen 
  

2.909.000,00 EUR 

    
2. Es werden festgesetzt 

   
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

 
        und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 EUR 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.900.000,00 EUR 

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 
 
 
25596 Wacken, den 15.09.2020     Der Verbandsvorsteher 

Hans-Heinrich Barnick 
 
Der vorstehende Nachtragswirtschaftsplan des Zweckverbandes „Wasserwerk Wacken“ für 
das Wirtschaftsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragswirtschafts-
plan mit den dazugehörigen Anlagen kann im Kreisbauamt des Kreises Steinburg, Langer 
Peter 27a, 25524 Itzehoe, Zimmer 113, während der Dienstzeiten von jedermann eingese-
hen werden. 
 
 
25596 Wacken, den 21. September 2020 
Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ 
Der Verbandsvorsteher 
Hans-Heinrich Barnick 


